
Höhe der Gebühren für Hausschlachtungen

gemäß Kostenverzeichnis zum Kostengesetz (KVz zum KG)

Tarif-Nr. des 

KV zum KG 1. Amtliche Schlachtungen

7.IX.11.8.7.

Spalte 1 Spalte 2
Bisherige Neue Gebühr

Gebühr ab 24.11.23 

€/Tier €/Tier

27,00 27,00

27,00 27,00

18,00 18,00

18,00 18,00

13,00 13,00

13,00 13,00

15,00 15,00

12,00 12,00

16,50 €

14,00 €

11,00 €

Schaf oder Ziege

Ferkel   -    weniger als 25 kg

Schlachttier- und Fleischuntersuchung*

Tierarten

Gewichtsklassen

Rind

Jungrinder bis 8 Monate 

Schwein - mindestens 25 kg

`- Schwarzwild

weniger als 12 kg

Bei Anlieferung in der festgesetzten Zeit von 8.00-10.00 Uhr

- Wiederkäuer

Haarwild

mindestens 12 kg 

3. Probenahme für einen BSE-Test gem.Verordnung (EG) Nr. 999/2001 (Tarif-Nr. 

7.IX.11/10.1 KVz zum KG)

Probeentnahme durch den amtlichen Tierarzt vor Ort

* Die Gebühr umfasst die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung nach §  7a Abs. 1 Satz 1 oder 

Fleischuntersuchung nach § 7a Abs. 2 Alternative 1 (einschließlich der Tiere, Entfernung, Getrennthalten 

und ggf. Kennzeichnung von spezifiertem Risikomaterial und sonstigen tierischen Nebenprodukten, 

Probenahmen, Laboruntersuchungen) einschließlich Kennzeichnung , soweit kein Fall der Tarif-Stellen 5..2, 

5.3, 8.4 (Hausschlachtung, von erlegtem Großwild für den eigenen häuslichen Verbrauch)  vorliegt.

2. Trichinenuntersuchung, soweit keine Fleischuntersuchung durchzuführen ist (Tarif-Nr. 7.IX.11/8.5 u. 8.8 

KVz zum KG)

11,50 €

Bei Probeentnahme und Anlieferung an der Trichinenuntersuchungsstelle durch 

einen berechtigten Jäger                     


